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Flurbereinigungsverfahren A14-Krevese 
Verfahren nach § 87 Flurbereinigungsgesetz (FlurbG) 

hier: Kostenbeteiligung und Übernahme der hergestellten Maßnahmen 

Anlage: Karte zu den Neugestaltungsgrundsätzen 

 

Sehr geehrter Herr Schulz, 

im Flurbereinigungsverfahren A14-Krevese wurden die Neugestaltungs-
grundsätze aufgestellt und am 17.05.2022 durch die Obere Flurbereinigungs-
behörde genehmigt. 

Auf Grundlage der Neugestaltungsgrundsätze wird der Wege- und Gewäs-
serplan mit landschaftspflegerischem Begleitplan nach § 41 FlurbG erarbeitet. 
Dieser Plan schafft nach Plangenehmigung/Planfeststellung das Baurecht für 
die geplanten Maßnahmen. 

In den Neugestaltungsgrundsätzen sind folgende Maßnahmen der Teilneh-
mergemeinschaft im Bereich der Stadt Osterburg enthalten: 

W01a Osterburger Weg (SpB) 1300 m 388.300 € 

W02 Polkerner Weg (SpB)  Gebietserweiterung nötig  950 m 288.200 € 

W03 Grüner Weg (SpB) 900 m 290.400 € 

W04a Weg Krevese und Krumke (SpB) 605 m 189.530 € 

W04b Weg Krevese und Krumke (EW) 990 m 45.870 € 

W06a Schlieksdorfer Weg (SpB) 480 m 153.780 € 

W06b Schlieksdorfer Weg (SpB) 1100 m 314.600 € 

W07 Erschließungsweg (SpB) 230 m 88.880 € 

W08 Schliecksdorf-Flessau (Bit)  Gebietserweiterung nötig 2655 m 746.625 € 

W09 Wirtschaftsweg (EW) 610 m 20.130 € 

G01 Staubauwerk 1 Stk 38.500 € 

L01 Feldhecke 295 m² 22.440 € 

L02 Feldhecke 720 m² 54.670 € 

L03 Feldhecke 60 m² 4.620 € 

L05 Feldhecke 620 m² 47.080 € 

L06 Obstbäume 15 Stk 4.950 € 

R02 Rekultivierung 480 m 23.760 € 

Salzwedel, 05.08.2022 
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Herrn Rateischak 
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Dienstag     13.00 - 17.00 Uhr 
 
Besuche bitte möglichst verein-
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Die Gesamtsumme der Maßnahmen beträgt mit einem 10%-igen Aufschlag für Unvorhergesehenes 
2.722.335 €. Bei einer Förderung von 85 % beträgt der Eigenanteil der Teilnehmergemeinschaft 
408.350 €.  Dieser ist von den Flächeneigentümern des Verfahrens aufzubringen. 

Um diesen Anteil zu senken und damit die Aufnahme der Maßnahmen in den Plan nach § 41 
FlurbG abzusichern, besteht die Möglichkeit, dass sich die Stadt Osterburg mit einem Sonderkos-
tenbeitrag beteiligt. 

Ich bitte die Stadt Osterburg deshalb um Beratung und Herbeiführung eines Beschlusses über die 
Höhe eines Sonderkostenbeitrages, pauschal oder auch für einzelne Maßnahmen, die im besonde-
ren Interesse der Stadt sind. 

Zusätzlich und unabhängig von der Kostenbeteiligung bitte ich um eine Beschlussfassung,  
dass die über den Wege- und Gewässerplan mit landschaftspflegerischem Begleitplan nach § 41 
FlurbG auszubauenden Maßnahmen nach Fertigstellung in das Eigentum und die Unterhaltung der 
Stadt Osterburg übernommen werden. Dieser Beschluss ist im Vorfeld erforderlich, um die Maß-
nahmen in den Wege- und Gewässerplan mit landschaftspflegerischem Begleitplan nach § 41 
FlurbG aufzunehmen. 

 

Im Auftrag 

gez. Rateischak 

 


